










Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Ludwigslust 

 

Tarif- 

stelle 

Gegenstand Gebühr in EUR 

   

1. Allgemeine Gebühren  

1.1 Anfertigung von Kopien und Ausdrucken  

1.1.1 pro Seite im Format DIN A 4 (schwarz/weiß) 0,25 

1.1.2 pro Seite im Format DIN A 3 (schwarz/weiß) 0,50 

1.1.3 pro Seite im Format DIN A 4 (farbig) 1,00 

1.1.4 pro Seite im Format DIN A 3 (farbig)  1,50 

1.1.6 auf Fotopapier (DIN A 5, DIN A 4) farbig / SW 5,00 

1.2 Einscannen von Dokumenten je Seite  0,50 

1.3 Beglaubigungen  

1.3.1 von Unterschriften oder Handzeichen je Beglaubigung 4,00 

1.3.2 von Abschriften, Auszügen, Vervielfältigungen, Urkunden, Zeichnungen, 

Bescheinigungen, Zeugnissen u. ä. (je Beglaubigungsvorgang)  

5,50 

1.4 Akteneinsicht und Auskünfte im eigenen Wirkungskreis  

 Für die Gewährung von mündlichen oder schriftlichen Auskünften, 

Akteneinsichten oder anderen Informationszugängen und den damit im 

Zusammenhang stehenden Leistungen findet die Verordnung über die 

Gebühren und Auslagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz M-V 

(IFGKostVO M-V) entsprechend Anwendung. 

 

1.4.1 schriftliche Auskünfte bei besonderem bis umfangreichem 

Verwaltungsaufwand, insbesondere, wenn der Schutz öffentlicher oder 

privater Belange geprüft worden ist 

20,00 bis 500,00 

1.4.2 Herausgabe oder Ausdrucke bei besonderem bis umfangreichem 

Verwaltungsaufwand, insbesondere, wenn der Schutz öffentlicher oder 

privater Belange geprüft worden ist 

5,00 bis 500,00 

1.4.3 Einsichtnahme bei besonderem bis umfangreichem Verwaltungsaufwand, 

insbesondere, wenn der Schutz öffentlicher oder privater Belange geprüft 

worden ist und Daten abgetrennt oder geschwärzt worden sind 

10,00 bis 500,00 

1.5 Aufnahme von Anträgen und Rechtsbehelfen, Erteilung von Genehmigungen  

1.5.1 Schriftliche Aufnahme eines Antrages oder einer Erklärung, die von einer 

Privatperson zu deren Nutzen gewünscht wird, pro angefangene Stunde 

30,00 

1.5.2 Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheide, Bewilligungen und andere zum 

unmittelbaren Nutzen der Beteiligten vorgenommene Verwaltungstätigkeiten, 

die nach Art und Umfang in der Gebührensatzung nicht näher bestimmt sind, 

wenn keine andere Gebühr vorgeschrieben ist, pro angefangene Stunde 

  

100,00 

   

2. Zentrale Dienste  

2.1 Aufbewahrung und Bearbeitung von Fundsachen  

2.1.1 Wertsachen bis 50,00 € 5,00 € 

2.1.2 Wertsachen von 50,01 € bis 150,00 € 15,00 € 

2.1.3 Wertsachen über 150,00 € 1 % des Wertes  

der Fundsache 

2.2 Genehmigung Führung Stadtwappen 50,00 € 

   

3. Finanzverwaltung  

3.1 Erstellung einer steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung je 

Bescheinigung  

7,00 

3.2 Ausstellung eines Zweitexemplars von Abgabenbescheiden 5,00 

3.3 Ausgabe einer Hundesteuerersatzmarke  5,00 
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3.4 Ermittlung und Feststellung aus Konten, Zeitbüchern und/oder 

Kontoauszügen  

5,00 

   

   

4.  Sozialverwaltung  

4.1 Ausstellen von Ausweisen für Schülerinnen und Schüler je Ausfertigung 4,00 

4.2 Ausstellen von Schulbescheinigungen je Bescheinigung 0,50 

4.3 Zweitausfertigung von Zeugnissen je Zeugnis 13,50 

   

5. Bauverwaltung  

5.1  Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen bzw. die Nichtausübung 

eines Vorkaufsrechtes gem. § 28(1) BauGB 

35,00 

5.2 Erteilung einer Pfandhaftentlassung, Vorrangseinräumung, 

Löschungsbewilligung je Erklärung 

20,00 

5.3 Erteilung einer sanierungsrechtlichen Genehmigung je angefangene 15 

Minuten, maximal 

18,75 

115,00 

5.4 Ausstellung einer Bescheinigung gem. §§ 7 h, 10 f und 11 a EStG (Standardfall) 155,00 

5.5 Ausstellung einer Bescheinigung gem. §§ 7 h, 10 f und 11 a EStG (Sonderfall 

mit erhöhtem Bearbeitungsaufwand) je angefangenen Stunde 

 

75,00 

5.6 Erteilung einer Trassengenehmigung für die Verlegung von Kabeln oder 

Leitungen in Anlagen, die von der Stadt als Straßenbaulastträger verwaltet 

werden je angefangene 15 Minuten 

16,95 

5.7 Genehmigung weiterer Grundstückszufahrten 70,00 

5.8 Bauzulassung von Baumaßnahmen oder baulichen Anlagen gem. § 62 LBauO 

M-V – auch bei Eintritt Genemigungsfiktion 

190,00 

5.9 Genehmigung nach § 144 BauGB 14,00 

5.10 Hausnummernvergabe je Hausnummer 45,00 

5.11 Ausstellen einer Fällgenehmigung nach Baumschutzsatzung 45,00 

5.12 Erstellung von Anliegerbescheinigung 30,00 

5.13 Abweichung von einer Vorschrift des Bauordnungsrechts oder einer örtlichen 

Bauvorschrift 

40,00 

5.14 Zeugnis nach § 22 Abs. 5 BauGB 330,00 

   

 

 


